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A) BEGRÜNDUNG 

1. Anlass und Ziel der Planung 

Die Firma Solea GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 6, 94447 Plattling, plant den Neubau eines 
Umspannwerks mit Batteriespeicher auf einer Teilfläche der Flurnummer 2293, Gemarkung 
Aigen am Inn, Gemeinde Bad Füssing. 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Bad Füssing hat in der Sitzung vom 15.12.2025 gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „SO Erneuerbare 
Energien“ sowie die 47. Änderung des Flächennutzungsplans (Deckblattverfahren) 
beschlossen. Das Deckblattverfahren wird im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB 
zur B-Plan-Aufstellung durchgeführt. 

 

Im Flächennutzungsplan und Landschaftsplan der Gemeinde Bad Füssing (1997) ist das 
Planungsgebiet bisher als „Landwirtschaftliche Fläche“ dargestellt. Im Zuge der 
Flächennutzungsplanänderung ist dieser Bereich als „Sonstiges Sondergebiet – SO 
Erneuerbare Energien“ nach § 11 BauNVO darzustellen. 

 

Die Gemeinde Bad Füssing unterstützt den Ausbau der erneuerbaren Energieinfrastruktur. 
Das geplante Umspannwerk mit Batteriespeicher stellt ein notwendiges Element der 
Netzinfrastruktur dar, das den Ausbau erneuerbarer Energien in der Region ermöglicht. Eine 
Einspeisezusage der Bayernwerk Netz GmbH liegt vor; der zugewiesene 
Netzanschlusspunkt ist der Mast 20 der Leitung W327. 

Nachrichtlich: Die 44. Änderung des Flächennutzungsplans (Deckblatt Nr. 44, Solarpark 
Aufhausen, Fl.-Nr. 2239/2240) ist mit Beschluss des Gemeinderats vom 28.01.2025 
festgestellt und mit Genehmigung des Landratsamts Passau vom 14.03.2025 (Az. 
62.0.01/6100 Bad Füssing DB 44) rechtswirksam seit 26.03.2025. 

Der erneuerbare Strom aus dem Solarpark Aufhausen soll die geplanten Batteriespeicher 
füllen und über das Umspannwerk in das Netz einspeisen.  

 

 

2. Planungsrechtliche Voraussetzungen / Grundlagen 

Bauleitplanung / Verfahren 

Im Gemeinderat Bad Füssing wurde am 15.12.2025 der Aufstellungsbeschluss für den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „SO Erneuerbare Energien“ sowie für die 47. 
Änderung des Flächennutzungsplans mit Deckblatt Nr. 47 gefasst. 

 

Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Bad Füssing (1997) ist das Planungsgebiet bisher 
als „Landwirtschaftliche Nutzfläche“ dargestellt. Im Zuge der Flächennutzungsplanänderung, 
die im Rahmen des Parallelverfahrens (§ 8 Abs. 3 BauGB) durchgeführt wird, ist dieser 
Bereich als Sondergebiet „SO Erneuerbare Energien“ nach § 11 BauNVO darzustellen. 

 

Standortkonzept der Gemeinde 

Die Gemeinde Bad Füssing hat vom Büro Steidle & Felgentreu, Kirchheim, ein 
Standortkonzept für Freiflächen-Photovoltaikanlagen erstellen lassen (Stand 01.07.2022). 
Dieses Standortkonzept stellt eine informelle Planung im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB 
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dar und ist bei künftigen Bauleitplanungen als Entscheidungsgrundlage heranzuziehen. Das 
Deckblatt Nr. 47 betrifft ein Vorhaben der Energieinfrastruktur (Umspannwerk / 
Batteriespeicher), das funktional eng mit der Nutzung erneuerbarer Energien verknüpft ist 
und die Ziele des Standortkonzepts unterstützt. 

 

 

 

Regionalplan / Landesentwicklungsprogramm 

Die Gemeinde Bad Füssing gehört zur Planungsregion 12 (Donau-Wald) und wurde als 
Kleinzentrum eingestuft. Die Planung unterstützt die Ziele des Klimaschutzes (LEP 1.3.1) 
sowie den Ausbau der erneuerbaren Energieinfrastruktur (LEP 6.2.1). Im Regionalplan 
Region 12 sind für den beplanten Bereich die Ziele 8.3.3 (Erhalt besonderer abiotischer 
Funktionen im Naturhaushalt) und 8.3.4 (Entwicklung von ökologisch wertvollem Offenland) 
angegeben; das Vorhaben steht diesen Zielen nicht entgegen, da die Eingriffsfläche auf 
intensiv genutzten Ackerböden (A 11) beschränkt bleibt und Ausgleichsmaßnahmen 
festgesetzt werden. 

 

3. Lage im Raum / Nutzungen / Flächen 

Raumstruktur / Naturraum 

Die Gemeinde Bad Füssing liegt im Landkreis Passau, Regierungsbezirk Niederbayern. Das 
Plangebiet ist der naturräumlichen Haupteinheit „Unteres Inntal“ (054 nach Meynen und 
Schmithüsen) bzw. der Untereinheit „Pockinger Heide“ (054-B, nach Arten- und 
Biotopschutz-Programm für den Landkreis Passau) zuzuordnen. 

 

Das Planungsgebiet liegt um das 330 m ü. NN-Niveau mit einem geringen Gefälle nach 
Süden. Der mittlere Grundwasserspiegel liegt bei ca. 326 m mit einem Schwankungsbereich 
von +/- 1 m; die Fließrichtung verläuft von Nordwest nach Südost. Die Autobahn A 94 
verläuft in einer Entfernung von ca. 1,5 km nordwestlich des Planungsgebietes. 

 

Das Plangebiet liegt außerhalb der Feldvogelkulisse (2020) sowie der Wiesenbrüterkulisse 
(2018) des Landesamtes für Umwelt. 

 

Nutzungen / Flächen 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans umfasst eine Teilfläche der 
Flurnummer 2293, Gemarkung Aigen am Inn, mit folgenden Flächen: 

 

Art der Fläche ca. Fläche in m² 

Geltungsbereich B-Plan (eingezäunte 
Betriebsfläche) 

6.186 

davon bebaute Fläche (Fundamente, Gebäude) 612 

davon Ausgleichsfläche E2 (Extensivwiese 
G212) 

1.685 
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Das Plangebiet wird intensiv landwirtschaftlich genutzt (Ackerbau, A 11). Im Norden grenzt 
ein Waldbestand an; das Plangebiet ist von landwirtschaftlichen Flächen umgeben. Das 
FFH-Gebiet 7744-371 „Salzach und Unterer Inn“ sowie das Vogelschutzgebiet 7744-471 
„Salzach und Inn“ befinden sich im weiteren südlichen Umfeld. 

 

Bodendenkmäler / Denkmalschutz 

Im Bereich des Geltungsbereichs und seiner unmittelbaren Umgebung sind im Denkmal-
Atlas Bayern folgende Bodendenkmäler verzeichnet: 

• D-2-7645-0027: Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung (westlich 
unmittelbar angrenzend, Verfahrensstand: Benehmen nicht hergestellt, 
nachqualifiziert) 

• D-2-7645-0029: Siedlung und Körpergräber vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung 
(östlich auf demselben Flurstück, Verfahrensstand: Benehmen nicht hergestellt, 
nachqualifiziert) 

 

Für sämtliche Bodeneingriffe im Geltungsbereich ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis 
gemäß Art. 7 Abs. 1 BayDSchG bei der Unteren Denkmalschutzbehörde (Landratsamt 
Passau) zu beantragen. Der Kreisarchäologe Alois Spieleder (LRA Passau, Schreiben vom 
26.10.2023) hat für den Nachbarstandort (Fl.-Nr. 2239/2240) festgestellt, dass der 
Denkmalschutz dem vergleichbaren Vorhaben nicht entgegensteht. Auf die besonderen 
Schutzbestimmungen gem. § 9 Abs. 6 BauGB wird hingewiesen. 

 

4. Projektbeschreibung 

Geplant ist der Neubau eines Umspannwerks 110/20 kV mit integrierter 
Batteriespeicheranlage auf einer Teilfläche der Fl.-Nr. 2293, Gemarkung Aigen am Inn. Das 
Vorhaben dient der Transformation elektrischer Energie sowie der netzstabilisierenden 
Zwischenspeicherung. 

 

Technische Daten: 

•  Umspannwerk 110/20 kV, Übertragungsleistung 40 MVA 

•  6 Transformatoren Huawei Jupiter-6000, je 6.800 kVA (Gesamtleistung 40,8 MW) 

•  18 Batteriespeichercontainer Huawei LUNA2000-4472-2S, je 4.472 kWh / 2.236 kW 
(Gesamtkapazität ca. 80,5 MWh, Gesamtleistung 40,25 MW), LFP-Zelltechnologie, 
Flüssigkühlung, integriertes Brandschutzsystem 

•  Netzbetreiber: Bayernwerk Netz GmbH; Einspeisezusage liegt vor; 
Netzanschlusspunkt: Mast 20, Leitung W327 

•  Eingezäunte Betriebsfläche: 6.186 m²; bebaute Grundfläche: 612 m² (GRZ 0,06) 

•  Maximale Gebäudehöhe: 5,00 m über natürlichem Gelände 

 

Die Batteriespeichercontainer werden aufgrund ihres Gewichts (je bis zu 42 t) auf 
Stahlbeton-Fundamentplatten mit flüssigkeitsdichter Auffangwanne gegründet 
(Löschwasserrückhaltung gem. WHG § 62). Für die Batteriespeicheranlage ist ein 
Brandschutzkonzept gemäß BayBO und VdS-Richtlinie 3471 zu erstellen. 

 

Die Erschließung erfolgt über die vorhandene Wegeinfrastruktur. Sämtliche Kabelverläufe 
für den Netzanschluss werden mit dem Netzbetreiber, den Grundstückseigentümern und der 
Gemeinde Bad Füssing abgestimmt. 



Änderung des Flächennutzungsplans durch Deckblatt 47 
Gemeinde Bad Füssing, Gemarkung Aigen am Inn, Flur-Nr. 2293 (Teilfläche)  

 

5. Bestehender Flächennutzungsplan / Änderung mit Deckblatt 
Nr. 47 

Im Flächennutzungsplan und Landschaftsplan der Gemeinde Bad Füssing (1997) ist die 
Fläche des Geltungsbereiches als „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt. Vorgesehen 
sind eine Extensivierung sowie in Teilflächen Aufforstungen mit Laubwald. 

 

Mit der 47. Änderung des Flächennutzungsplans (Deckblatt Nr. 47) wird die betroffene 
Teilfläche der Fl.-Nr. 2293, Gemarkung Aigen am Inn, von „Fläche für die Landwirtschaft“ in 
„Sonstiges Sondergebiet – SO Erneuerbare Energien“ nach § 11 Abs. 2 BauNVO 
umgewandelt. Die Änderung erfolgt als Deckblattverfahren im Parallelverfahren gemäß § 8 
Abs. 3 BauGB zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „SO Erneuerbare 
Energien“. 
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B) UMWELTBERICHT nach § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB 

UND NATURSCHUTZRECHTLICHE EINGRIFFSREGELUNG 

1. Einleitung 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wesentlichen Ziele des 
Bebauungsplans 

Das geplante Sondergebiet „SO Erneuerbare Energien“ liegt im Gemeindegebiet von Bad 
Füssing in der Gemarkung Aigen am Inn. Die Fläche, auf der das Umspannwerk mit 
Batteriespeicher errichtet werden soll, wird bisher landwirtschaftlich als Acker genutzt. 

 

Das Vorhaben umfasst eine Teilfläche der Flurnummer 2293 (Gemarkung Aigen am Inn) mit 
einer eingezäunten Fläche von 6.186 m² und einer bebauten Grundfläche von 612 m². 

 

Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sowie der 47. Änderung des 
Flächennutzungsplans will die Gemeinde Bad Füssing den planungsrechtlichen Rahmen für 
den Neubau eines Umspannwerks mit Batteriespeicher als notwendige Infrastruktur für die 
Energiewende schaffen. Die Fläche ist aus Sicht der Gemeinde für diese Entwicklung 
geeignet. 

1.2 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 

Flächennutzungsplan mit 
Landschaftsplan 

Es liegt ein kommunaler Flächennutzungsplan vor. Zur 
Entwicklung des Umspannwerks mit Batteriespeicher ist die 
Ausweisung eines Sondergebiets nach § 11 Abs. 2 BauNVO 
erforderlich. Parallel zur Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans wird dazu die 47. Änderung des 
Flächennutzungsplans durch Deckblatt Nr. 47 durchgeführt. 

Schutzgebiete nach 
BNatSchG / FFH-Richtlinie 

Geschützte Objekte nach dem Bayer. Naturschutzgesetz oder 
nach FFH-Richtlinie geschützte Gebiete sind im Geltungsbereich 
nicht ausgewiesen. Das FFH-Gebiet 7744-371 „Salzach und 
Unterer Inn“ und das Vogelschutzgebiet 7744-471 „Salzach und 
Inn“ schließen im südlichen Umfeld an. Im Norden grenzt ein 
Waldbestand an. 

Überschwemmungsgebiete 
/ Wasserschutzgebiete 

Das festgesetzte Überschwemmungsgebiet (K31-Inn) ist ca. 600 m 
entfernt, das Wasserschutzgebiet „Aigener Forst“ ist ca. 1 km 
entfernt. Es handelt sich bei dem Standort um einen 
wassersensiblen Bereich (grundwasserbeeinflusste Böden und 
Auen). Besondere Bedeutung: Löschwasserrückhaltung gem. 
WHG § 62 ist vorzusehen. 

Arten- und 
Biotopschutzprogramm 
Landkreis Passau 

Das ABSP formuliert für den konkret betroffenen Bereich keine 
spezifischen Ziele – keine Verbundachsen oder überregional 
bedeutsame Lebensäume (laut Zielkarten zum ABSP). 

Regionalplan Region 12 Für den hier beplanten Bereich sind im Regionalplan die Ziele 
8.3.3 (Erhalt besonderer abiotischer Funktionen im Naturhaushalt) 
und 8.3.4 (Entwicklung von ökologisch wertvollem Offenland) 
angegeben. Das Vorhaben steht diesen Zielen nicht entgegen, da 
die Eingriffsfläche auf intensiv genutzten Ackerflächen (A 11) 
beschränkt bleibt. 
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2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des Umweltzustands 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei werden drei 
Einstufungen unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. Das Ergebnis der 
Bewertung ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. 

 

Schutzgut Situation / Empfindlichkeit Bewertung 

Mensch Geringfügige Emissionen (Transformatoren); 
ausreichend weit entfernte Wohnbebauung; 
Brandschutzkonzept erforderlich 

Mittel 

Pflanzen und Tiere Intensive Ackernutzung (A 11); außerhalb 
Wiesenbrüter- und Feldvogelkulisse; keine 
kartierten Biotope im Geltungsbereich 

Gering 

Boden Anthropogen überprägter Boden (Braunerde); 
Teilversiegelung 612 m²; GRZ 0,06 

Gering bis mittel 

Wasser Kein Oberflächengewässer; kein 
Überschwemmungsgebiet; 
Löschwasserrückhaltung WHG § 62 erforderlich 

Gering bis mittel 

Klima / Luft Kaltluftproduktion hoch; keine Frischluftschneise 
betroffen 

Gering 

Landschaft Technisches Element in landwirtschaftlicher 
Umgebung; Eingrünung vorgesehen 

Mittel 

Kultur- und 
Sachgüter 

Bodendenkmäler D-2-7645-0027 (westl. 
angrenzend) und D-2-7645-0029 (östl., gleiches 
Flurstück); Art. 7 BayDSchG 

Mittel 

 

Zusammenfassende Bewertung 

Die Nähe zum FFH- und Vogelschutzgebiet sowie das Vorhandensein von 
Bodendenkmälern lässt die Bedeutung und Wertigkeit in den mittleren Bereich steigen. Die 
Fläche selbst ist durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung eher mit geringer Wertigkeit 
einzustufen. Aufgrund der kompakten Bauweise (GRZ 0,06) und der vorgesehenen 
Ausgleichs- und Eingrünungsmaßnahmen sind keine erheblich nachteiligen 
Umweltauswirkungen zu erwarten. 

 

2.2  Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der 
Planung 

Bei Durchführung der Planung wird auf der Fläche eine technische Anlage (Umspannwerk, 
Batteriespeicher) errichtet. Durch die festgesetzten Eingrünungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen (zweireihige Hecke E1, Extensivwiese G212 auf 1.685 m²) wird der 
ökologische Zustand gegenüber der intensiven Ackernutzung verbessert. Der Eingriff in die 
Bodendenkmäler wird durch die Beschränkung der Fundamentfläche auf 612 m² minimiert. 

 

Bei Nichtdurchführung der Planung bliebe die Fläche als Acker genutzt; das für die 
Energiewende notwendige Umspannwerk könnte am geplanten Standort nicht errichtet 
werden. 



Änderung des Flächennutzungsplans durch Deckblatt 47 
Gemeinde Bad Füssing, Gemarkung Aigen am Inn, Flur-Nr. 2293 (Teilfläche)  

 

2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Ausgleich 

Vermeidungsmaßnahmen: 

•  Minimierung der versiegelten Fläche auf das betrieblich notwendige Maß (GRZ 0,06) 

•  Keine Überplanung naturschutzfachlich wertvoller Bereiche 

•  15 cm Abstand des Zauns zum Boden als Durchlässigkeit für Klein- und Mittelsäuger 

•  Fachgerechter Umgang mit Bestandsboden gemäß DIN 19639 

•  Flüssigkeitsdichte Auffangwanne unter den Batteriespeichercontainern 
(Löschwasserrückhaltung gem. WHG § 62) 

 

Ausgleichsmaßnahmen nach BayKompV: 

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs erfolgt nach der Bayerischen 
Kompensationsverordnung (BayKompV) i. V. m. Art. 6 BayNatSchG. Eine gesonderte 
Abhandlung nach BayKompV (10.02.2026, Samberger Stallinger Architekten) ist dem 
Bebauungsplan als Anlage beigefügt. 

•  Eingriffsfläche: 6.186 m² × (2−0) = 12.372 Wertpunkte Verlust (Ausgangszustand A 11, 
Wertstufe 2) 

•  Maßnahme E1: Pflanzung einer zweireihigen Hecke aus autochthonen Laub-gehölzen 
(mind. 5 Arten, Pflanzabstand 1,2–1,5 m) 

•  Maßnahme E2: Extensivwiese G212, 1.685 m² × (8−0) = 13.480 Wertpunkte → Saldo: 
+1.108 WP → Kompensation erfüllt 

 

3. Zusammenfassung 

Es wird im Zuge der Planung gegenüber dem Ist-Zustand eine Zunahme extensiver 
Strukturen und damit eine Aufwertung bezüglich der Schutzgüter Arten und Lebensäume 
erreicht. 

 

Mit dem Neubau des Umspannwerks mit Batteriespeicher wird die notwendige 
Energieinfrastruktur für den Ausbau erneuerbarer Energien geschaffen. Das Vorhaben 
entspricht den Zielen des LEP (Klimaschutz, erneuerbare Energien) und des Regionalplans 
Region 12. Die Eingriffsregelung nach BayKompV ist erfüllt. 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit der geplanten 47. Änderung des 
Flächennutzungsplans bei Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und der 
festgesetzten Maßnahmen keine erheblich nachteiligen Veränderungen der Umwelt 
verbunden sind. 
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Deggendorf, Vorentwurf 17.03.2026 



Datenschutzrechtliche Informationspflichten im 
Bauleitplanverfahren nach Art. 13 und 14 DSGVO 
 

1. Verantwortlicher: 
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist die Gemeinde Bad Füssing, 
Rathausstraße 6 – 8, 94072 Bad Füssing 

  

2. Datenschutzbeauftragter: 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Telefon: (0851) 397-771,  
E-Mail: datenschutz@landkreis-passau.de 
 

3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung: 
Die Verarbeitung der Daten erfolgt im Rahmen der Planungshoheit der Gemeinde 
zum Zwecke der Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und 
insbesondere zur Durchführung des Bauleitplanverfahrens: 
 
44. Änderung Flächennutzungs- und Landschaftsplan (Bebauungsplan SO Solarpark 
Aufhausen) 
 
Im Rahmen dessen sind das Planerfordernis und die Auswirkungen der Planung zu 
ermitteln und die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander 
gerecht abzuwägen (§ 1 Abs. 3, 6 u. 7 BauGB). Dazu erfolgt eine Erhebung 
personenbezogener Daten, soweit dies zur Ermittlung der abwägungsrelevanten 
Belange notwendig ist. 
 
Die Erhebung erfolgt unter anderem durch die Gemeindeverwaltung oder im Auftrag 
der Gemeindeverwaltung durch Dritte, durch eingehende Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit und der Behörden im Rahmen der gesetzlich georderten Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligungen (§§ 4 – 4c BauGB. 
Die Verarbeitung von Adressdaten ist erforderlich, um der Pflicht zur Mitteilung des 
Abwägungsergebnisses nachzukommen. 
 
Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe erforderlich, die 
im öffentlichen Interesse liegt. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO 
i.V.m. Art. 4 Abs. 1 BayDSG sowie dem anzuwendenden Fachgesetz (BauGB). 
 

4. Arten personenbezogener Daten: 
Folgende Daten werden verarbeitet: 
- Vorname, Nachname, Adresse und sonstige Kontaktdaten 
- Daten, die städtebaulich und bodenrechtlich relevant sind 
- Daten, die im Rahmen von Stellungnahmen abgegeben wurden (sog. aufgedrängte  
  Daten). 

  
5. Empfänger: 

Personenbezogene Daten werden folgenden Empfängern übermittelt: 
- Gemeinderat zur Beratung und Entscheidung über die Abwägung 
- Höheren Verwaltungsbehörden zur Prüfung von Rechtsmängeln 
- Gerichten zur Überprüfung der Wirksamkeit der Bauleitpläne 
- Dritten, die in die Durchführung des Verfahrens im Auftrag der Gemeinde  

  eingebunden sind. 
 

6. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten: 
Die Gewährleistung eines Rechtsschutzes im Rahmen einer gerichtlichen Prüfung 
erfordert die dauerhafte Speicherung personenbezogener Daten. Denn auch nach 
Ablauf der Fristen für die Erhebung einer Normenkontrollklage kann ein Bauleitplan 
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Gegenstand einer gerichtlichen Inzidentprüfung sein. Sonstige Unterlagen werden so 
lange gespeichert, wie dies unter Beachtung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen bzw. 
für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 
 

7. Betroffenenrechte: 
Gegen den Verantwortlichen bestehen das Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), 
Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17 DSGVO), Einschränkung der 
Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) sowie auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). Des 
Weiteren kann Widerspruch gegen die Datenverarbeitung eingelegt werden (Art. 21 
DSGVO). Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 S. 2 DSVO. 
 
Die vorgenannten Rechte bestehen nur nach den jeweiligen gesetzlichen 
Voraussetzungen und können auch durch spezielle Regelungen eingeschränkt oder 
ausgeschlossen sein. 
 
Im Rahm der Verarbeitung personenbezogener Daten besteht ferner das Recht auf 
Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde nach Art. 77 Abs. 1 DSGVO. Dies ist für den 
Freistaat Bayern der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz, 
Wagmüllerstr. 18, 80538 München, Telefon 089-212672-0, Fax 089-212672-50. E-
Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de. 
 

 


